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kompakt

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine Dezember 2018*

Umsatzsteuer4             10. 12. 2018      13. 12. 2018  7. 12.  2018

Sozialversicherung5 21. 12. 2018    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Diie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer 10. 12. 2018  13. 12. 2018 7. 12. 2018
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer 10. 12. 2018  13. 12. 2018 7. 12. 2018
Solidaritätszuschlag

Lohnsteuer 10. 12. 2018  13. 12. 2018 7. 12. 2018
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3

 Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresab-
schluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder GmbH & Co. KG), 
müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss 
muss spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem 
Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt 
werden. Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig 
einreichen, müssen mit der Festsetzung von Ordnungsgeldern 

➔  Termine ……………………………………………………

Frist 31.12.2018
GmbH-Abschlüsse veröffentlichen

rechnen. Sie werden sodann durch das Bundesamt für Justiz 
von Amts wegen aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
innerhalb von sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anfor-
derung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach 
verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. Für 
Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden 
Abschlussstichtagen mindestens zwei der folgenden Merkmale 
nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Um-
satzerlöse und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) 
sieht das Gesetz Erleichterungen vor:
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang 
erstellen. Hierfür müssen bestimmte Angaben unter der Bilanz 
ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen, 
Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder 
des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats 
gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien 
der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft). Darüber hinaus 
können in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig 
sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wi-
derspiegelt. Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen 
zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss einge-
räumt. Schließlich können die 
gesetzlichen Vertreter dieser 
Gesellschaften zwischen der 
Offenlegung durch Veröffent-
lichung (Bekanntmachung 
der Rechnungslegungsunter-
lagen) oder durch Hinterlegung 
der Bilanz beim Betreiber des 
Bundesanzeigers wählen. Dabei 
ist auch im Fall der Hinterlegung 
die elektronische Einreichung der 
Unterlagen vorgeschrieben.

während von einer klassischen 
Gehaltserhöhung bei einem 
gutverdienenden Mitarbei-
ter nach Abzug der Steuern 
und Sozialabgaben meist nur     
rund die Hälfte ankommt, lan-
den die sogenannten steuer-
freien Extras in voller Höhe 
(brutto = netto) in der Geld-

börse des Mitarbeiters. Meist sind diese Extras nicht 
nur  steuerfrei, sondern auch sozialabgabenfrei. 
Der Chef spart auch – nämlich den Arbeitgeberanteil an 
der Sozialversicherung. Also interessant für beide Seiten. 
Steuerfreie Extras sind bestimmte begünstigte Sach-
leistungen wie z. B. Waren- und Tankgutscheine, 
Überlassung von Smartphones, Kindergartenzuschuss 
oder betriebliche Altersvorsorge. Ein Dämpfer: Nahezu 
alle Extras sind an Voraussetzungen geknüpft und nur in 
geringer Dosiermenge einsetzbar. Für Gehaltsextras gilt 
die Regel, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden müssen. Die reine Umwand-
lung von bisherigem Lohn in steuerfreie Extras ist also von 
der Begünstigung ausgeschlossen, die Extras müssen „on 
top“ spendiert werden. 
Gehaltsextras kommen in Betracht, wenn eine Gehalts-
erhöhung oder Sonderzahlung ansteht oder wenn Sie 
bei einem neuen Mitarbeiter die Zusammensetzung des 
Gehalts planen. Extra-Tipp: Die Gehaltsextras sind auch 
bei Minijobbern möglich. Das Gute: Sie werden nicht 
auf die 450-€-Grenze angerechnet. Dadurch sind sogar 
Verdienste über 450 € pro Monat möglich, ohne dass der 
Status eines Minijobs gefährdet ist.  Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne.

Liebe Leserin, 
liebe Leser,
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➔  Umsatzsteuer…………………………………………………

Ein Einzelunternehmer betrieb eine Fahrschule. Die Entgelte aus 
seiner Fahrschullehrertätigkeit erfasste er in seinen Umsatzsteu-
ererklärungen als Umsätze zum allgemeinen Steuersatz. Das 
Finanzamt war hingegen der Auffassung, die Umsätze unterlägen 
der Steuerbefreiung. Die Fahrschulerlaubnis und die staatliche 
Anerkennung als Ausbildungsstätte würden die inhaltlichen 

Umsätze einer Fahrschule
Steuerfrei oder steuerpflichtig?

Vorgaben der einschlägigen Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift 
erfüllen. Die erklärten Umsätze zum allgemeinen Steuersatz seien 
deshalb zu stornieren.
Dem widersprach das Niedersächsische Finanzgericht. Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung ist, dass die Schulen/Einrichtungen 
auf einen Beruf oder auf eine Prüfung vor einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts vorbereiten. Dies muss durch eine 
Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde nachgewiesen 
werden. Eine Fahrschulerlaubnisurkunde oder eine Erlaubnis zur 
Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen genügen diesen 
Anforderungen nicht.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat unlängst dem Gerichtshof 
der Europäischen Union die Frage zur Klärung vorgelegt, ob Leis-
tungen von Fahrschulen zur Erlangung der Führerscheinklassen B 
und C1 aus Gründen des Unionsrechts umsatzsteuerfrei sind.

In Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr nutzen Kunden 
häufig die Möglichkeit, ihre Zahlungen bargeldlos mit EC-Karte 
abzuwickeln. Doch die von den Betrieben gelebte Buchungspraxis 
stand jüngst infrage.
Demnach werden in einem ersten Schritt die Gesamtumsätze  in-
klusive der bargeldlosen Geschäftsvorfälle (EC-Kartenzahlungen)  
im Kassenbuch aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt die 
EC-Zahlungen wieder ausgetragen und separiert. Auch auf dem 
Kassenkonto wird zuerst der Gesamtbetrag gebucht, bevor die 
EC-Kartenumsätze wieder ausgebucht werden.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah und sieht hierin 
grundsätzlich einen formellen Mangel der Buchführung. Bare 
und unbare Geschäftsvorfälle seien getrennt zu buchen. Im 
Kassenbuch seien ausschließlich Barbewegungen zu erfassen.
Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch nunmehr in einem 
aktuellen Schreiben etwas entschärft. Zwar stellt weiterhin auch 
die  zumindest zeitweise  Erfassung von EC-Kartenumsätzen im 
Kassenbuch einen formellen Mangel dar. Dieser bleibt jedoch 
bei der Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hinblick auf 
eine eventuelle Verwerfung der Buchführung regelmäßig außer 
Betracht. Voraussetzung hierfür ist, dass der Zahlungsweg ausrei-
chend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsäch-
lichen Kassenbestands jederzeit besteht (Kassensturzfähigkeit).

Besorgt ein Hotel im eigenen Namen, aber für Rechnung eines 
Gastes Opernkarten (sog. Dienstleistungskommission), sind das 
Entgelt für die Besorgung und den Eintritt von der Umsatzsteuer 
befreit. Voraussetzung ist, dass die Umsätze der Oper selber 
umsatzsteuerfrei sind. Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen 
der Verwaltungsauffassung entschieden.

➔  Allgemeines ……………………………………………………

Kassenführung
EC-Karten-Umsätze

➔  Umsatzsteuer…………………………………………………

Opernkarten im Hotel
Umsatzsteuer?

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Ehegattenarbeitsverhältnis
Darauf müssen Sie achten
Grundsätzlich kann ein Steuerpflichtiger als Arbeitgeber mit 
seinem Ehegatten einen Arbeitsvertrag schließen und den Ar-
beitslohn als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend 
machen. An die Anerkennung des Arbeitsverhältnisses werden 
strenge Anforderungen gestellt:
n Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart sein und 

auch tatsächlich durchgeführt werden. Es empfiehlt sich ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag.

n Die vertragliche Gestaltung muss auch unter Fremden üblich 
sein, dem sog. Fremdvergleich standhalten.

n Der Arbeitslohn des mitarbeitenden Ehegatten darf den 
Betrag nicht übersteigen, den ein fremder Arbeitnehmer für 
eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde.

n Die Auszahlung der Vergütung und die Abführung von Lohn-
steuer und Sozialversicherungsabgaben sind erforderlich.

Ein Arbeitnehmer (Obergerichtsvollzieher) hatte mit seiner 
Ehefrau einen Ehegatten-Unterarbeitsvertrag geschlossen. Das 
Finanzgericht Rheinland Pfalz erkannte das Arbeitsverhältnis 
nicht an, weil die tatsächliche Durchführung nicht nachgewiesen 
wurde. Allein von der Ehefrau erstellte Stundenzettel sind nach 
Auffassung des Gerichts weder ausreichend noch aussagekräftig.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Im Betriebsvermögen eines Immobilienmaklers befand sich 
ein gebraucht erworbener Pkw. Für diesen fielen im Streitjahr 
Gesamtkosten von rund 11.000 € an. Nach der 1-%Regelung 
errechnete sich ein privater Nutzungswert von 7.680 €. Da die 
1-%-Regelung nur für Fahrzeuge anzuwenden ist, deren betrieb-
liche Nutzung mindestens 50% beträgt, ging der Immobilienmak-
ler davon aus, dass die Privatnutzung mit nicht mehr als 50% der 
Gesamtkosten anzusetzen sei. Er setzte in seiner Steuererklärung 
daher nur die Hälfte der Gesamtkosten, also 5.500 € an.
Der Bundesfinanzhof lehnte diese Argumentation ab. Die 1-%-Re-
gelung ist eine stark typisierende und pauschalierende Regelung, 
die der Praktikabilität und Steuervereinfachung dient. Individuelle 
Besonderheiten, z. B. hinsichtlich der Art und der Nutzung des 
Fahrzeugs, bleiben daher grundsätzlich unberücksichtigt. Der Ge-
setzgeber hat damit aber nicht die verfassungsmäßigen Grenzen 
überschritten. Zudem ist es möglich, durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch die Anwendung der 1-%-Regelung zu vermeiden.

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Private Kfz.-Nutzung
Bedeutung der 1-%-Regelung
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➔  Einkommensteuer……………………………………………

Ein Kind wird für Zwecke des Kindergelds über das 18. Lebens-
jahr hinaus berücksichtigt, wenn bestimmte Voraussetzungen 
vorliegen. Hierunter zählt z. B., dass das Kind für einen Beruf aus-
gebildet wird oder eine Berufsausbildung mangels Ausbildungs-
platz nicht beginnen oder fortsetzen kann. Die Eltern müssen 
nachweisen, dass eine der erforderlichen Bedingungen vorliegt.
In Berufsausbildung befindet sich, wer sein Berufsziel noch nicht 
erreicht hat, sich aber ernsthaft und nachhaltig darauf vorberei-
tet. Eine Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkrankung ist 
grundsätzlich unschädlich. Hat ein Kind einen Ausbildungsplatz 
und ist ausbildungswillig, aber zeitweise nicht in der Lage, die 

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Kindergeld
Unterbrechung der Ausbildung

Ausbildung fortzusetzen, ist es ebenso zu behandeln wie ein 
Kind, das sich ernsthaft um einen Ausbildungsplatz bemüht, 
einen solchen aber nicht findet. Wird jedoch ein einmal begon-
nenes Studium nicht fortgeführt (z. B. mangels Rückmeldung 
an der Universität), ohne dass Nachweise vorgelegt werden, 
nach denen das Kind als ausbildungswillig, aber aus objektiven 
Gründen gehindert anzusehen ist, liegt keine Unterbrechung der 
Ausbildung infolge Erkrankung vor. Erforderlich hierfür ist ein 
tatsächlich bestehendes Ausbildungsverhältnis, bei dem dann 
ggf. wegen Erkrankung keine aktive Studientätigkeit stattfindet.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)

Schuldzinsen für ein Darlehn, das zur Finanzierung einer Ein-
kommensteuernachzahlung aufgenommen wurde, können 
als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
abzugsfähig sein, wenn die Einkommensteuer später wieder 
herabgesetzt und hierfür steuerpflichtige Erstattungszinsen ge-
zahlt werden. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
hatte ein Steuerpflichtiger im Jahr 2002 gegen einen nach einer 
Betriebsprüfung erlassenen Einkommensteuerbescheid Einspruch 
eingelegt. Zur Begleichung der sich ergebenden Steuernachzah-
lung nahm er einen Kredit auf. Der Einspruch war erfolgreich. Der 
Steuerpflichtige erhielt die gezahlten Steuern nebst Erstattungs-
zinsen im Jahr 2004 zurück. In seiner Steuererklärung 2004 setzte 
er die Erstattungszinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen an 
und machte den Zinsaufwand für das aufgenommene Darlehn 
als Werbungskosten geltend.
Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des Steuerpflichtigen. 
Es handelte sich insoweit um eine erzwungene Kapitalüberlassung 
an den Fiskus. Die Aufnahme des Darlehns stand in einem wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit den späteren Zinseinnahmen, 
da es ausschließlich zu dem Zweck aufgenommen und verwen-
det worden ist, die (letztlich nicht gerechtfertigte) Forderung zu 
erfüllen. Die gezahlten Zinsen waren daher als Werbungskosten 
abzugsfähig.

Darlehen für Steuerzahlung
Zinsen abzugsfähig?

Auch unvermutete Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen 
nach dem Erwerb einer Immobilie führen bei Vorliegen der weite-
ren Voraussetzungen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten.
Baumaßnahmen, die ein Immobilienerwerber innerhalb von 
drei Jahren nach Anschaffung eines Objekts durchführt, führen 
regelmäßig zu Anschaffungskosten, wenn die Aufwendungen 
ohne Umsatzsteuer mehr als 15 % des Gebäudewerts ausma-
chen (anschaffungsnahe Herstellungskosten). Hierunter zählen 
auch Renovierungsmaßnahmen, die lediglich zur Beseitigung 
von durch vertragsmäßigen Gebrauch des Mieters verursachten 
Mängeln bzw. zur Beseitigung verdeckter   d.  h. im Zuge der 
Anschaffung verborgen gebliebener, jedoch bereits vorhandener  
Mängel durchgeführt werden.
Ausdrücklich nicht zu anschaffungsnahen Herstellungskosten 
führen lediglich Aufwendungen für Erweiterungen sowie Erhal-
tungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.
Hinweis: Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseiti-
gung eines Schadens, der nachweislich erst nach dem Erwerb des 
Objekts durch schuldhaftes Handeln eines Dritten am Gebäude 
verursacht worden ist, unterliegen nicht der Regelvermutung für 
das Vorliegen anschaffungsnaher Herstellungskosten.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Reno-
vierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird 
auf Antrag eine Einkommensteuerermäßigung in Höhe von 20% 
der Aufwendungen, höchstens 1.200 € jährlich, gewährt. Die 
Tätigkeiten müssen in einem innerhalb der EU oder des EWR 
liegenden Haushalts erbracht werden. Begünstigt sind nur die 
in Rechnung gestellten Arbeits- und Fahrkosten inklusive der 
darauf entfallenden Umsatzsteuer. Weitere Voraussetzung ist, 
dass für die Handwerkerleistung eine Rechnung vorliegt und die 
Zahlung auf ein Konto des Handwerkers erfolgt. Für Barzahlungen 
wird keine Ermäßigung gewährt. Umstritten ist, wie der Begriff 
„Haushalt“ auszulegen ist. Die Grenzen des Haushalts werden re-

gelmäßig durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Ausnahms-
weise können auch Leistungen jenseits der Grundstücksgrenzen 
begünstigt sein. Es muss sich allerdings um Leistungen handeln, 
die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und diesem dienen.
Das Finanzgericht des Landes SachsenAnhalt hat entschieden, 
dass Leistungen eines Schreiners vollständig als Handwerkerleis-
tung im Haushalt zu berücksichtigen sind, auch wenn Teilleistun-
gen, wie z. B. die Anfertigung und Verzinkung einer Tür, in der 
Werkstatt des Schreiners durchgeführt wurden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Begünstigte Handwerkerleistung
Begriff des Haushalts

➔  Einkommensteuer………………………………

Anschaffungsnahe Aufwendungen
Beseitigung verdeckter Mängel
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➔  Grunderwerbsteuer……………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 

am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 

für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 19.12.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. 

Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.

Krankenpfleger

Scheinselbständigkeit
prüfen

➔  Personalwirtschaft ……………………

Personen, die unselbstständig gegen Arbeitsentgelt beschäftigt 
sind, unterliegen der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung. Anhaltspunkte für eine unselbstständige Be-
schäftigung sind u. a. die weisungsgebundene Tätigkeit und die 
Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers. Diese 
liegt vor, wenn der Beschäftigte hinsichtlich Zeit, Ort, Dauer und 
Art der Ausführung den Weisungen des Arbeitgebers unterliegt. 
Die für das Sozialversicherungsrecht entscheidende Abgrenzung 
zur Selbstständigkeit erfolgt nicht anhand von Berufs- oder Tä-
tigkeitskatalogen, nach denen bestimmte Tätigkeiten sowohl in 
abhängiger Beschäftigung als auch im Rahmen selbstständiger 
Tätigkeit ausgeübt werden können, sondern durch Beurteilung 
der konkreten Ausgestaltung der Tätigkeit im Einzelfall.
So entschied das Landessozialgericht NordrheinWestfalen im Fall 
eines Krankenpflegers, der als Honorarkraft in einem neurologi-
schen Fachkrankenhaus tätig war und sich dabei nach Dienst-
plänen, Schichtzeiten, patientenbezogenen Therapieplänen und 
ärztlichen Vorgaben richten musste. Der Krankenpfleger konnte 
seine Tätigkeit nicht eigenverantwortlich organisieren und trug 
zudem kein wirtschaftliches Risiko.

Werden zusammen mit einem Grundstück gebrauchte, aber 
werthaltige bewegliche Gegenstände verkauft und wird deren 
Preis im Kaufvertrag angegeben, wird hierfür keine Grunder-
werbsteuer fällig. Etwas anderes gilt nur, sofern Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass die Vereinbarung der Entgelte bzw. deren 
Aufteilung nicht angemessen ist.
In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war ein 
mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück für 392.500 € 
verkauft worden. Im notariellen Kaufvertrag war bestimmt, dass 
ein Teilbetrag des Kaufpreises (9.500 €) auf die mitverkaufte Ein-
bauküche und die Markisen entfiel. Das Finanzamt erhob auch 
hierauf Grunderwerbsteuer. Es vertrat die Auffassung, dass der 
Preis für die Einrichtungsgegenstände zu hoch und die Aufteilung 
lediglich aus Gründen der Steuerersparnis erfolgt sei.
Dem widersprach das Gericht. Grundsätzlich ist von den im 
Kaufvertrag genannten Preisen auszugehen. Bestehen hieran 
seitens des Finanzamts Zweifel, muss es nachweisen, inwieweit 
die Angemessenheit zu verneinen ist. Hierfür sind jedoch weder 
die amtlichen Abschreibungstabellen noch die Angaben auf 
einschlägigen Internet-Verkaufsplattformen als Vergleichsmaß-
stab geeignet.

Haus mit Einrichtung gekauft?
Kaufpreis aufteilen

➔  Personalwirtschaft ………………………………………

Freunde sind wie Sterne, 
man sieht sie zwar nicht immer, 
aber sie sind immer da!

Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft 
und den mutmaßlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihnen 
dies bekannt ist. Diese Mitteilungspflicht ist keine Rechtspflicht, 
sondern lediglich eine Empfehlung im Interesse von Mutter und 
Kind, dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßli-
chen Tag der Entbindung mitzuteilen. Eine Rechtspflicht kann sich 
jedoch aus der Treuepflicht ergeben, wenn Beschäftigungsverbote 
zur Anwendung kommen können. Mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Arbeitgeber von der Schwangerschaft Mitteilung erhält, werden 
die Beschäftigungsverbote wirksam. Der Arbeitgeber muss dann 
in eigener Verantwortung prüfen, ob und welche Beschäftigungs-
verbote beachtet werden müssen. Er hat die Aufsichtsbehörde 
(meist Gewerbeaufsichtsamt) unabhängig von möglichen Beschäf-
tigungsverboten unverzüglich von der Mitteilung der werdenden 
Mutter zu benachrichtigen. Bei Unterlassung kann er mit Geldbuße 
belegt werden. Die Meldepflicht entsteht aber nur, wenn die 
Schwangere ihren Arbeitgeber informiert; erlangt der Arbeitgeber 
auf anderem Wege Kenntnis von der Schwangerschaft, so besteht 
keine Meldepflicht. Der Mutterschutz wirkt grundsätzlich unab-
hängig davon, ob der Arbeitgeber vom Bestand des Schutzes weiß 
oder nicht. Er kann die Mutterschutznormen aber nur befolgen, 
wenn er von der Schwangerschaft Kenntnis hat.

Werdende Mütter im Betrieb
Meldung an Gewerbeaufsichtsamt


